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TECHNIK
Normen/Veranstaltungen

Weltweites „Aus“ für Flammschutzmittel HBCD: 
Verbot wirkt nach einem Jahr Übergangsfrist.
Für das Flammschutzmittel HBCD wird ein weltweites Herstellungs- und Anwendungsverbot ein-
geführt. Der Beschluss erfolgt im Rahmen der UN-Chemikalienkonferenzen in Genf. Der Stoff wird 
in der Stockholmer Konvention über persistente organische Schadstoffe, kurz POPs, aufgenommen. 
HBCD steht für Hexabromcyclododecan. Bislang wurde der Stoff hauptsächlich in Dämmplatten 
eingesetzt. 

Weitere Informationen und 
Links:  
Informationen über das Stock-
holmer Übereinkommen und der 
POPs-Konvention finden Sie 
unter: http://chm.pops.int/
Informationen zur sechsten 
Vertragsstaatenkonferenz COP6 
erhalten Sie unter folgendem 
Link: http://www.iisd.ca/chemi-
cal/excopscops/2013/

Für diesen Einsatzbereich gelten vorübergehende Ausnahmeregeln. Ersatzstoffe sind aber bereits vorhan-
den. Außerdem lässt sich HBCD durch den Einsatz alternativer Dämmmaterialien wie Mineralwolle ver-
meiden. Das Umweltbundesamt (UBA) begrüßt die Entscheidung. Jochen Flasbarth, Präsident des UBA: 
„Es ist ein großer Erfolg, dass das für die Umwelt schädliche Flammschutzmittel HBCD nun weltweit nicht 
mehr produziert und verwendet werden darf. Das ist nur konsequent. Die EU hat den Stoff bereits unter 
REACH als besonders besorgniserregend eingestuft.“ HBCD ist ein Umweltgift, das sich stark in Orga-
nismen anreichert, im Verdacht steht, fortpflanzungsschädlich zu sein und außerdem sehr langlebig ist. 
Der Stoff verteilt sich über weite Entfernungen und reichert sich sogar weitab industrieller Aktivitäten an, 
zum Beispiel in arktischen Regionen. Damit erfüllt er alle Kriterien des Stockholmer Übereinkommens 
über persistente organische Schadstoffe, der sogenannten Stockholmer-POP-Konvention.  Eingesetzt wird 
er hauptsächlich als Flammschutzmittel in Dämmplatten, aber auch als Zusatzstoff in Beton, in elektrischen 
und elektronischen Produkten sowie in Textilien und Polstermöbeln. 

Die sechste Vertragsstaatenkonferenz dieser Konvention stimmt nun der Aufnahme von Hexabromcyc-
lododecan – kurz HBCDD oder HBCD – in Anhang A (Verbot) zu, die Teil der POPs-Liste ist. Das Exper-
tengremium der Stockholmer Konvention hat die POP-Eigenschaften der Chemikalie bestätigt und damit 
den Grundstein für das weltweite Verbot unter der Konvention gelegt. Der Beschluss wird formal am 09. 
Mai 2013 umgesetzt und damit noch in diesem Monat mit einer etwa einjährigen Übergangsphase in Kraft 
treten. Demnach darf die Chemikalie nicht mehr produziert und verwendet werden. Darüber hinaus kön-
nen Vertragsstaaten eine Ausnahme für Produktion und Verwendung von HBCD in Dämmplatten erklä-
ren. Dies soll sicherstellen, dass bis zum Verwendungsstopp ausreichende Mengen geeigneter Ersatzstoffe 
und anderer Alternativen bereitstehen. Diese Ausnahme ist zeitlich begrenzt und gilt nur für Dämmplatten 
in Gebäuden. Jochen Flasbarth: „Das UBA empfiehlt bei der Wärmedämmung auf Materialien zu setzen, 
bei denen entweder weniger umwelt- und gesundheitsschädliche  oder gar keine Flammschutzmittel nötig 
sind, wie zum Beispiel Mineralwolle. Damit lässt sich HBCD noch schneller aus dem Verkehr ziehen.“

 Die Vertreter der Mitgliedsstaaten der EU sowie der Europäischen Kommission haben bei den Verhand-
lungen auf eine Abstimmung zwischen den Regelungen unter REACH und dem weltweiten Verbot unter 
der Stockholm-Konvention geachtet. Für die Entwicklungsländer ist dagegen besonders wichtig, dass mit 
der Aufnahme von HBCD in die Konvention keine HBCD-haltigen Abfälle in ihre Regionen gelangen. Au-
ßerdem drängen sie auf technische und finanzielle Hilfen bei den notwendigen Überwachungs- und Um-
stellungsmaßnahmen. Bereits 2008 hat die Europäische Union HBCD aufgrund seiner PBT-Eigenschaften 
(persistent, bioakkumulierend, toxisch) als „besonders besorgniserregend“ identifiziert und 2011 in An-
hang XIV der REACH-Verordnung aufgenommen. Somit sind Herstellung und Verwendung von HBCD in 
der EU zukünftig nur dann möglich, wenn bis August 2014 Zulassungen bei der Europäischen Chemikali-
enbehörde (ECHA) in Helsinki beantragt und befristet gewährt werden.
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